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[n . 1651 ] A
GUTACHTEN[BEATS II . ZURLAUBEN] UEBER DIE BEILEGUNG DER STREITIG¬

KEITEN ZWISCHEN DEN V KATH. ORTEN UND ZUERICH IM THURGAU

Die [ im Thurgau ] mitregierenden kath . Orte protestieren , dass die
Herren [Bürgermeister und Rat ] von Zürich seit ungefähr 24 Jahren
wider das alte Herkommen "sich an stath der ctagbanen underthanen für ein
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Parth darstellendt , sich Jres Richterambts Selbsten entzüchendt 3 frömbden

Richter suochendt 3 uff das Jre mit Regierende Ohrt Jres Rechten mit Regierung

undt Judicatur auch priviert wurden " . Laut dem Landfrieden [ von 1531]

müssten aber , wie dies auch aus unzähligen Abschieden und Trak¬
taten zu ersehen sei , alle Klagen der Untertanen vor sämtliche
reg . Orte getragen , von diesen beurteilt und durch das Mehr gut¬
geheissen oder abgewiesen werden . Dieses Abweichen Zürichs vom
alten Herkommen habe die Einberufung zahlreicher Tagsatzungen,
viel Verdruss und hohe Kosten zur Folge gehabt.
"Undt obwolen A° 1632 Jin Baden gefällter Schiedsspruch bezügi . das Thurgau]

durch den dbgenölTvgten Vertrag ~'widêr alte " Sprücli und AbscJïëidt an dass

Ehegricht Jm Thurgeuw an sich zogen bynebendts nach erdurung dess Landtsfri-

dens undt ervolgter Abscheiden erkhlärt worden 3 dass Jr Glaübensbekhandtnus

mit Nothwendigem Anhang fry sicher syn undt wye man die von der selbigen we¬

gen entstehende streitigkheiten entscheiden solle 3 So handt sy doch hemacher

sich 7iit zu ruhweyi sezen mögen 3 sonders allerhandt Eüwerungen einzefüehren 3

Civilsachen Zuo Religions Sachen Zumachen widerstanden 3 Puncten und articul

Clegten und beschwärden uff Papyr sezen Lassen 3 deren bestentheils die Under-

thanen selbs Eiemalen gedacht Oder begärt undt habendt sich auch die Landt-

sässen 3 Geist und weltliche erkhlart 3 dass sy gegeneinanderm nichts Zu clagen

sonders gern bei dem alten herkhomen Pliben wolten . " Nichtsdestotrotz

habe Zürich selbst die [an der Regierung im Thurgau ] nicht be¬
teiligten Orte mit diesem Problem behelligt und sich 1644 sogar
angemasst , die Rechte der im Thurgau reg . [kath . ] Orte in Frage
zustellen , bis schliesslich sieben Jahre später die Schiedorte
[BE, BS , FR, SO, SH, AP] den V kath . Orten ihre Rechte bezüglich
der Errichtung von Altären und die Bestrafung der Untertanen be¬
stätigt hätten . Besagter Abschied [von Baden ] von 1651 "*", der
auch von Zürich akzeptiert worden sei , werde als eine "Künftige
Richtschnuor"  in den landvogteilichen Kanzleien von Frauenfeld

und Baden verwahrt.

Wenn nun aber , wie es scheine , die Zürcher "die Pundt Landtsfriden
Verträg abscheidt Jmerzuo in disputat 3 und anderwertigen verstand Züchen Wol¬

len 3 den claren buchstaben und geübten brwch und herkhommen . . . Entgägen . ..

und das sy understahn dörffen die Cathol . Ohrt Jrer mitregierung glychsam

Zuo entsezen 3 dass Meer Zuo undertrukhen 3 us Siben Stirnen nur Zwo Ze machen 3



ein glycheit Jn allen saahen ohne underscheidt Zuo praetendieren 3 durch sol¬

che Nüwerungen das alte herkhomen umbzestossen , so ist unmöglich mit und 1le¬

ben einandem Jn Frid Ruhw und einigkheit . . . Zwo regieren ".

Deshalb sei ernstlich zu prüfen , ob nicht durch eine Teilung des

Thurgaus oder durch andere Mittel auf gütlichem oder rechtlichem

Weg endlich eine Beruhigung zu erzielen wäre . Zu hoffen sei al¬

lerdings , dass die V Orte in ihren Bestrebungen von den übrigen

eidg . Orten unterstützt würden.
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